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Muster einer Kooperationsvereinbarung für eine Pfarreiengemeinschaft
Das folgende Formular ist als Muster zu verstehen, das die wesentliche Punkte der zu erstellenden Kooperationsvereinbarung enthält und bei Bedarf, z.B. um Absprachen zur überpfarrlichen Zusammenarbeit, ergänzt werden kann.

Kooperationsvereinbarung

zwischen den Pfarreien ..........

Die Pfarreien ... (hier sind jeweils Patronat und Ort anzugeben, sofern Filialkirchengemeinden bestehen, sind diese eigens zu nennen) ...bilden gemäß can. 374 § 2 des Codex Iuris Canonici und den Statuten der Seelsorgebereiche im Erzbistum Bamberg (siehe Amtsblatt ... ) zukünftig einen Seelsorgebereich.

Sie wählen die Kooperationsform der Pfarreiengemeinschaft und führen den Namen „Pfarreiengemeinschaft …“.

Um der pastoralen Arbeit im Seelsorgebereich eine gemeinsame Grundausrichtung zu geben, die Zusammenarbeit der einzelnen Pfarreien in Pastoral und Verwaltung zu stärken und die pfarrlichen Strukturen und Gremien vertieft auf die Kooperation im Seelsorgebereich auszurichten, treffen die beteiligten Pfarreien und die dazu gehörenden Kirchengemeinden die nachfolgende Vereinbarung.

§ 1 Zusammenarbeit in der Pastoral

Die Pfarreien verpflichten sich, bei der Wahrnehmung pastoraler Aufgaben eng zusammenzuarbeiten und anstehende pastorale Aufgaben gemeinsam anzugehen. Diese Zusammenarbeit bezieht alle Bereiche der Pastoral innerhalb der Grunddienste Liturgie, Verkündigung und Caritas ein.

Gesamtpfarrgemeinderat
Die Pfarreien streben zur Planung und Gestaltung der Seelsorge die Bildung eines Gesamtpfarrgemeinderates an. Er wird gewählt, sobald dies gemäß der diözesanen Satzungen und Statuten möglich ist. 

Für die PGR-Amtsperiode 2006 bis 2010 bilden sie unter Beibehaltung der örtlichen Pfarrgemeinderäte einen Seelsorgebereichsrat entsprechend der „Übergangsregelung für Pfarreiengemeinschaften“ (Hier sind Aufgaben, Kompetenzen, Zusammensetzung und Arbeitsweise geregelt).

Gemeinsamer Ausschuss (wenn nicht zutreffend bitte streichen/löschen)

Die Pfarrgemeinderäte der Pfarreien ... werden regulär gewählt und bilden auf der Ebene des Seelsorgebereiches einen Gemeinsamen Ausschuss zur Planung und Gestaltung der Seelsorge.

· Er setzt sich folgendermaßen zusammen: ...

   (Die Zusammensetzung kann sich an der „Übergangsregelung für Pfarreiengemeinschaften“ orientieren.)

· Er hat folgende Aufgaben und Kompetenzen*: 

· Er berät die Themen, die die Zusammenarbeit im Seelsorgebereich berühren oder alle Pfarreien miteinander betreffen und fasst die damit zusammenhängenden Beschlüsse. 

Dies sind im Einzelnen: ...

oder:

· Er berät die Themen, die die Zusammenarbeit im Seelsorgebereich berühren oder alle Pfarreien miteinander betreffen und erarbeitet Lösungsvorschläge, über die in den einzelnen Pfarrgemeinderäten beschlossen wird.

oder:

· Insbesondere werden folgende Aufgaben und Arbeitsbereiche gemeinsam geregelt:

...

· Zur Arbeitsweise wird vereinbart: ...

Zusammenarbeit des Pastoralen Personals

Der Pastoralplan für das Erzbistum Bamberg verpflichtet das Pastorale Personal zur Zusammenarbeit im Team und erläutert dies insbesondere in den Abschnitten „Kooperative Pastoral“, „Pastoral im Netzwerk“ und Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen in Seelsorge und Verwaltung“. Das Pastorale Personal ist in gleicher Weise für die Seelsorge in allen Pfarreien des Seelsorgebereiches verantwortlich.

ggf (wenn nicht zutreffend bitte streichen):

Zur Zusammenarbeit zwischen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen werden folgende Vereinbarungen getroffen: ...

§ 2 Zusammenarbeit in der Pfarrverwaltung

Aufgaben und Zusammenarbeit der Kirchenstiftungen bzw. Kirchenverwaltungen
Die Verwaltung der (Filial-)Kirchengemeinden bzw. (Filial-)Kirchenstiftungen obliegt den jeweiligen (Filial-)Kirchenverwaltungen (Verweis KStO ...), die diese abgestimmt auf die pastoralen Grundentscheidungen für den Seelsorgebereich wahrnehmen.

Gesamtkirchenverwaltung (wenn nicht zutreffend bitte streichen/löschen)

Zur Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben bilden die (Filial-)Kirchengemeinden eine Gesamtkirchengemeinde/-verwaltung gemäß Art.1 II Nr. 3 GStVS und Art. 4 II Satz 2 KirchStG. 

Die Gesamtkirchengemeinde erfüllt wirtschaftliche Aufgaben der Mitgliedskirchen​stiftungen, die gemeinsam sachgerechter erledigt werden können und die ihr aufgrund dieses Vertrages oder aufgrund von ergänzenden übereinstimmenden Be​schlüssen der beteiligten Kirchenstiftungen übertragen worden sind.

Primäre Aufgabe ist die Vereinnahmung des Kirchgeldes und die Verwaltung des diözesanen Personal- und Sachmittelbudgets für den Seelsorgebereich.

Als weitere Aufgaben kommen in Betracht:

(von dieser Vorschlagsliste können ausgewählte Bereiche in die Kooperationsvereinbarung aufgenommen werden)

· Anstellungsträgerschaft für das Folgepersonals

· Verwaltung der Kindertagesstätten 
· Pfarrheime
· Finanzierung Pfarrwohnung
· Finanzierung Pfarrbüro
· Finanzierung Jugendarbeit
· Finanzierung Kirchenmusik
· Finanzierung Kirchenbau und Kirchenbetrieb
· Finanzierung kirchlicher Gruppen
· Finanzierung Erwachsenenbildung
· Friedhof
· Finanzierung sonstiger kirchlicher Einrichtungen.
Im Zuge der Aufgabenübertragung ist die Trägerschaft und das Eigentum an folgenden Einrichtungen auf die Gesamtkirchengemeinde zu übertragen, bzw. werden fol​gende schuldrechtlichen Regelungen getroffen: ..................

Soweit die der Gesamtkirchengemeinde zur Verfügung stehenden Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht ausreichen, wird von den Kirchenstiftungen eine Umlage erhoben, die sich an dem Kriterium …..(z.B. Verhältnis der Katholiken und/oder unterschiedlichen Finanzkraft der Pfarrgemeinden) richtet. Die Höhe der Umlage wird von der Gesamtkirchenverwaltung festgesetzt.

Soweit die Gesamtkirchengemeinde ihre Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht vollständig benötigt, werden sie auf die Mitgliedskirchenstiftungen nach dem Kriterium … (z.B. Verhältnis der Katholikenzahl der Pfarrgemeinden) verteilt.

Die Gesamtkirchenverwaltung kann für die Mittelverteilung von den Vorgaben dieses Paragraphen abweichende Regelungen treffen.

oder

Gemeinsamer Verwaltungsausschuss  (nur Verbindung mit einem Gesamtpfarrgemeinderat als Pfarreiengemeinschaft möglich. In Verbindung mit einem gemeinsamen Ausschuss der Pfarrgemeinderäte liegt Pfarreienverbund vor)  (wenn nicht zutreffend bitte streichen/löschen)
In einem Seelsorgebereich stellen sich eine ganze Reihe von Aufgaben allen Pfarreien gemeinsam und müssen auch gemeinsam wahrgenommen und finanziert werden. Dazu bilden die Pfarreien einen gemeinsamen Verwaltungsausschuss. 

Hier werden die Finanz- und Verwaltungsfragen beraten, die alle beteiligten Kirchengemeinden gemeinsam betreffen. Insbesondere gilt dies für die Verwendung des Personal- und Sachmittelbudgets, das dem Seelsorgebereich von der Erzdiözese zugewiesen wird. Darüber hinaus informieren sich die Kirchenverwaltungen im Gemeinsamen Verwaltungsausschuss wechselseitig über die in ihre Zuständigkeit fallenden Angelegenheiten von gemeinsamer Bedeutung. 

Der Gemeinsame Verwaltungsausschuss setzt sich folgendermaßen zusammen: ...

(Die Zusammensetzung kann sich an der Satzung für Gesamtkirchenverwaltungen orientieren.)

Er hat folgende Aufgaben:

Der Verwaltungsausschuss hat die Aufgabe, den sachlichen, finanziellen und personellen Aufwand für die gemeinsamen Aufgaben des Seelsorgebereiches zu koordinieren.

Entsprechend der Schlüsselzuweisungsordnung ist er verantwortlich für die Verwendung des diözesanen Personal- und Sachmittelbudgets im Seelsorgebereiches.

Er erarbeitet jeweils eine Entscheidungsvorlage, über die dann in den örtlichen Kirchenverwaltungen abgestimmt wird.

Arbeitsweise

(nicht Zutreffendes bitte streichen/löschen)

· Die Kosten der gemeinsamen Aufgaben werden in einem gemeinsamen Finanzplan dargestellt, der als Anlage den jeweiligen Haushaltsplänen der Kirchengemeinden beigefügt wird. Der Kostenanteil, den die einzelnen Kirchengemeinden auf der Grundlage des Finanzplans zu tragen haben, wird in den Haushaltsplänen der einzelnen Kirchengemeinden als Ausgabe ausgewiesen. 
oder

· Die Kosten der gemeinsamen Aufgaben werden im Haushaltsplan der Kirchengemeinde .....veranschlagt und nach einem zwischen den Pfarrgemeinderäten/Kirchenverwaltun-gen vereinbarten Schlüssel auf die einzelnen Kirchengemeinden umgelegt. 

§ 3
Organisation der Pfarrbüros

Soweit schon entschieden, können in der Kooperationsvereinbarung auch Punkte über die Organisation der Pfarrbüros festgelegt werden. Je nach örtlicher Situation kann folgendes vereinbart werden:

· In den Pfarreien besteht ein Pfarrbüro mit eigener/em Pfarrsekretär/in. Die Pfarrbüros arbeiten eng zusammen und teilen Arbeiten zum Teil aufgabenbezogen untereinander auf, um Doppelungen zu vermeiden. Die Öffnungszeiten der einzelnen Pfarrbüros richten sich nach den örtlichen Erfordernissen und werden auf der Ebene der Seelsorgeeinheit abgestimmt.  ...

Das Nähere wird gesondert in einer eigenen Übereinkunft geregelt.

oder

· Das Pfarrbüro der Pfarrei ... übernimmt Aufgaben für alle Pfarreien des Seelsorgebereichs. Einzelne örtliche Aufgaben werden weiterhin in den Pfarrbüros der einzelnen Pfarreien wahrgenommen. ....

Das Nähere wird gesondert in einer eigenen Übereinkunft geregelt.

oder

· Für alle Pfarreien wird im Pfarrhaus der Pfarrei .... ein zentrales Pfarrbüro eingerichtet.

.........

Das Nähere wird gesondert in einer eigenen Übereinkunft geregelt.

§ 4
Schlussbestimmungen

Dieser Kooperationsvereinbarung haben die beteiligten Pfarreien per Votum (Pfarrer, Pfarrgemeinderat, Kirchenverwaltung) mehrheitlich zugestimmt.

Nach Prüfung durch die Hauptabteilung Seelsorge wird der Seelsorgebereich durch ein entsprechendes Dekret des Erzbischofs errichtet.

Treten bei der Umsetzung dieser Vereinbarung Meinungsverschiedenheiten zwischen den Pfarrgemeinderäten oder den Kirchenverwaltungen der einzelnen Kirchengemeinden untereinander oder zwischen dem Pfarrer, dem pastoralen Team und den Pfarrgemeinderäten oder Kirchenverwaltungen auf, die trotz mehrmaliger Beratung nicht behoben werden können, so kann von jedem der Beteiligten die Hauptabteilung Seelsorge angerufen werden. Kommt auch dadurch kein Einvernehmen zustande, wird die Angelegenheit der Ordinariatskonferenz zur Entscheidung vorgelegt.

Beantragt einer der Vertragspartner eine Änderung und kann hierüber nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten eine Einigung erzielt werden, so kann die Hauptabteilung Seelsorge angerufen werden. Kommt auch dadurch kein Einvernehmen zustande, wird die Angelegenheit der Ordinariatskonferenz zur Entscheidung vorgelegt.

Jede Änderung der Vereinbarung bedarf der Zustimmung aller beteiligten Pfarreien und der Genehmigung durch das Erzbischöfliche Ordinariat. 

Ort, Datum

für die Pfarrei  .........

Pfarrer 

Vorsitzende/r des Pfarrgemeinderates

Kirchenpfleger/in

Dienstsiegel

Die Vereinbarung ist für jede Kirchengemeinde entsprechend zu unterzeichnen und mit dem Dienstsiegel zu versehen.
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